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Antwortnote der westdeutschen Ministerpräsidenten an die Militärgouverneu-
re vom 10. Juli 1948 

[...] 

Die Ministerpräsidenten sind davon überzeugt, dass die Notstände, unter denen 
Deutschland heute leidet, nur bezwungen werden können, wenn das deutsche Volk 
in die Lage versetzt wird, seine Angelegenheiten auf der jeweils möglichen höchsten 
territorialen Stufe selbst zu verwalten. Sie begrüßen es daher, dass die Besatzungs-
mächte entschlossen sind, die ihrer Jurisdiktion unterstehenden Gebietsteile Deutsch-
lands zu einem einheitlichen Gebiet zusammenzufassen, dem von der Bevölkerung 
selbst eine kraftvolle Organisation gegeben werden soll, die es ermöglicht, die Inte-
ressen des Ganzen zu wahren, ohne die Rechte der Länder zu gefährden. 

Die Ministerpräsidenten glauben jedoch, dass, unbeschadet der Gewährung mög-
lichst vollständiger Autonomie an die Bevölkerung dieses Gebietes, alles vermieden 
werden müsste, was dem zu schaffenden Gebilde den Charakter eines Staates ver-
leihen würde; sie sind darum der Ansicht, dass auch durch das hierfür einzuschla-
gende Verfahren zum Ausdruck kommen müsste, dass es sich lediglich um ein Provi-
sorium handelt, sowie um eine Institution, die ihre Entstehung lediglich dem augen-
blicklichen Stand der mit der gegenwärtigen Besetzung Deutschlands verbundenen 
Umstande verdankt. 

In Anbetracht der bisherigen Unmöglichkeit einer Einigung der vier Besatzungsmäch-
te über Deutschland müssen die Ministerpräsidenten besonderen Wert darauf legen, 
dass bei der bevorstehenden Neuregelung alles vermieden wird, was geeignet sein 
könnte, die Spaltung zwischen West und Ost weiter zu vertiefen. Sie sind der Über-
zeugung, dass das von ihnen vorgeschlagene Verfahren geeignet ist, das in Anbet-
racht der gegebenen Verhältnisse zur Bewältigung der gegenwärtigen Schwierigkei-
ten tauglichste Instrument für die Verwaltung des den drei westlichen Besatzungs-
mächten unterstehenden Gebietes Deutschlands in der kürzesten Zeit zu schaffen. 

Für den Vorschlag der Ministerpräsidenten, von einem Volksentscheid Abstand zu 
nehmen, waren die gleichen Erwägungen maßgebend. Ein Volksentscheid würde 
dem Grundgesetz ein Gewicht verleihen, das nur einer endgültigen Verfassung zu-
kommen sollte. Die Ministerpräsidenten möchten an dieser Stelle noch einmal beto-
nen, dass ihrer Meinung nach eine deutsche Verfassung erst dann geschaffen wer-
den kann, wenn das gesamte deutsche Volk die Möglichkeit besitzt, sich in freier 
Selbstbestimmung zu konstituieren; bis zum Eintritt dieses Zeitpunktes können nur vor-
läufige organisatorische Maßnahmen getroffen werden. […] 

Mit besonderem Ernst haben die Ministerpräsidenten die Probleme geprüft, die mit 
der Ordnung der Ausübung der Besatzungsherrschaft zusammenhängen. Sie haben 
mit Genugtuung von der Absicht Kenntnis genommen, die Beziehungen zu den Be-
satzungsmächten auf eine klare Rechtsgrundlage zu stellen. Die Ministerpräsidenten 
sind jedoch der Ansicht, dass der Erlass eines Besatzungsstatutes durch die Militär-
gouverneure schon vor der Aufnahme der Tätigkeit der mit der Beratung des Grund-
gesetzes für das Gebiet der drei Westzonen beauftragten Körperschaft eine drin-
gende Notwendigkeit ist; nur dann wird diese eine sichere Arbeitsgrundlage haben. 
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Sie sind weiter der Meinung, dass in dem Besatzungsstatut deutlich zum Ausdruck 
kommen sollte, dass auch die nun mehr geplanten organisatorischen Änderungen 
letztlich auf den Willen der Besatzungsmächte zurückgehen, woraus sich andere 
Konsequenzen ergeben müssen, als wenn sie ein Akt freier Selbstbestimmung des 
deutschen Volkes wären. 

Mit ihren eingehenden Vorschlägen wollen die Ministerpräsidenten ihrer Überzeu-
gung Ausdruck verleihen, dass den deutschen Organen alle Befugnisse zustehen soll-
ten, die ihnen nicht durch das Besatzungsstatut selbst vorenthalten werden; von be-
stimmten Ausnahmen abgesehen, sollten sich die Maßnahmen der Besatzungsmäch-
te grundsätzlich auf die Überwachung der Tätigkeit der deutschen Organe unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherstellung der Erfüllung der Besatzungszwecke beschrän-
ken. […] 

Die Ministerpräsidenten möchten nicht schließen, ohne den Militärgouverneuren da-
für zu danken, dass sie durch ihre Initiative die Möglichkeiten für eine immer weiter 
fortschreitende Entwicklung der Demokratie erweitert haben, die sich nur dort zu ent-
falten vermag, wo ein Volk in freier Entscheidung Verantwortung auf sich nehmen 
und über sich selbst bestimmen kann. Sie geben der Versicherung Ausdruck, dass sie 
ebenso wie die Militärgouverneure alles tun werden, was dem Frieden der Welt und 
der Einheit eines freien und demokratischen Deutschlands dienlich sein kann. […] 


